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ORTSSTIMME VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG FÜR DEN ABT
VON EINSIEDELN, [RAPHAEL GOTTRAU] , IN ZUSAMMENHANG
MIT DESSEN STREIT MIT DEM KLOSTER MÜNSTERLINGEN

"Wir Amman und Rhatt etc . demnach wir auff heüt dato Jnn gewonlicher
unser Rhatsversamblung uns Jnn gedechtnus undt Erinnerung gezogen , was
gestalten wir Jm Nechst hingeflossenen Monat Aprili , über die Enzwü-
schendt Jhro Fürstlichen Gnaden zue Einsiedlen [Raphael Gottrau ] undt
dem Gotshaus Münsterlingen obgeschwebte Streitigkheit 1 , zue ablehnung
undt Underbruch fernem Weitleüffikheiten undt umbkhösten wir uns Ein¬

hellig Erkhendt , dass Hoch Erwelt Jhr fürstl . Gnaden undt dero Gots¬
haus bey allen Jhren , gegen Einem Gotshaus Münsterlingen habenden
Rechten [ - der Abt von Einsiedeln war Visitator des Klosters Münster¬
lingen - ] , Übungen undt bishero Niemahlen underbrochnen Ruemlichisten
undt gueten gewonheiten Jnn Geistlich - undt Zeitlichem lauth Badischen
abscheidts [ der Jahrrechnung vom 25 . Juni ] de A° 1555 ^ sein undt ver¬
bleiben , auch seye denen vohnn uns bey Jeder vohrfallenheit nach Ein¬
halt der Bäpstl . Bullen So Jhnen deswegen vohnn Rom aus auff yffriges
anhalten undt verleiten unser Jnn Gott Ruehwenden Vorderen Ertheilt

undt bis dahin selber Nachgelebt worden , vohnn unser Höchen Landts-
oberkheitliehen Herlikheit wegen , So uns über die Landt Graffschafft
Turgeüw Nebendt anderen mit Reg . lobl . [ IV kath . ] ohrten gebührt , Ma-
nuteniert , geschüzet undt geschirmet werden solte.
Undt nun hierüber die Beysorg Moniert worden , dass der Endthalt unser



obigen Erkhandtnus hinfuran vermitlest Nechst verstrichnen lucerni-

schen Tagsatzungs abscheids Schlusses [ der V kath . Orte sowie von
1

kath . Glarus vom 9 . - 11 . Juni 1692 ] , Jn ungleiche Jnterpretation undt

verstandt möchte gezogen werden.
Als habendt wir , nach reifflicher Erdauerung der Sachen beschaffen-

heit , obangezogne unsere undter dem 17 . verstrichnen Monats Aprilis

dis Jahrs Einem fürstl . Gotshaus Einsidtlen zuegestelte Erkhandtnus

Einhellig zue Khrefften Erkhendt Mit der heiteren Erleüterung , dass

das Oberambt zue Münsterlingen Sigmundt Birchlers , vohr Einer lobl.

zue Lucern gehaltenen [ obgenannten ] Session gethaner Resignation [ als

Amtmann von Münsterlingen ] für seine amotion vohnn Nun ann angenommen

sein . Der Fr . Abtissin zu Münsterlingen [Maria Theresia von Barquer]

hierüber die fuegsamme Einen anderen [Amtsmann ] zue Ernambsen , Jhr

fürstl . Gnaden aber zue Einsidtlen solchen zue bestetigen , undt mit

gewöhnlicher Eidts Praestierung zue Jnvestiren die alte Übung verblei¬

ben , Jedoch ohne Laesion der Jenigen Eidtspflicht , welche Ein Jeweili¬

ger angehender Ambtman Einem oberambt zue frauwenfelt Namens der lobl.

Catholischen Regierenden ohrten als ordenlichen H . Casten Vögten

[ =Schirmorte ] zue Erstatten Krafft Abscheidts verbunden wirdt . Die

Jährliche Münsterlingische Gotshaus Rechnungen Sollendt Jhr hoch¬

fürst 1 . Gn . zue Einsidtlen , altem Herkhommen nach , vohnn Zeit zue Zeit

ordenlich und also abgeben werden , damit solche mit aller Spécifica¬

tion so wol des Einnemens als ausgebens , auff Erforderen der So wol

gesambt als Particular ohrten . . . nach dero Disposition undt belieben

mögendt Zur Handt gebracht werden . "

1) s . AH 78/100 sowie EA VI 2 , 1815 Art . 611
2 ) s . EA IV 1 c , 1248 (Nr . 393 ) , spez . 1260 dd . Stadt und Amt Zug war dabei

nicht durch den hiefür allenfalls in Frage kommenden Anton II . Zurlauben
vertreten.

3 ) s . EA VI 2 , 438 (Nr . 238 ) . Beat Kaspar Zurlauben war an dieser Konferenz
einer der Zuger Tagsatzungsgesandten.

Kopie , von Beat Kaspar Zurlauben AH 92 , 315 - 316
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